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Teilleistungstabellen zur HOAI 2013 

-  TSP-Tabellen  - 
 

Tabellen für die Praxis 
 
Die nachstehenden Tabellenwerke dienen als Arbeitshilfe für die Praxis. Sie geben dem 
Praktiker Berechnungsgrundlagen an die Hand, so dass eine Honorarvereinbarung und 
Honorarberechnung auch in den – häufigen - Fällen möglich wird, in denen dem 
Auftragnehmer nicht alle Grundleistungen innerhalb einer Leistungsphase übertragen 
werden. Die Tabellen sind ausgerichtet auf die Grundleistungen gemäß den Anlagen 10.1 bis 
15.1 der HOAI 2013.  
(Hinweis: Die TSP-Tabellen für den Anwendungsbereich der älteren HOAI 2009 finden Sie 
u.a. in: Pöhlker/Theißen/Adrians, Kommentar zur HOAI, 2. Auflage, 2012, dort Anhang III.). 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
 
1. Die HOAI 2013 bestimmt unter § 8 Abs. 2 HOAI ausdrücklich: 
 

„Werden dem Auftragnehmer nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase 
übertragen, so darf für die übertragenen Grundleistungen nur ein Honorar berechnet 
und vereinbart werden, das dem Anteil der übertragenen Grundleistungen an der 
gesamten Leistungsphase entspricht. (…) Entsprechend ist zu verfahren, wenn dem 
Auftragnehmer wesentliche Teile von Grundleistungen  nicht übertragen werden.“ 

 
(Anmerkung: Kursiv-Hervorhebungen durch den Verfasser) 

 
Die Wendung „darf nur berechnet und vereinbart werden“ stellt klar, dass es sich um eine  
zwingende Vorgabe des Verordnungsgebers handelt. Allerdings gibt die HOAI keine 
Hinweise darauf, in welcher prozentualen Höhe der jeweilige Anteil der nicht vereinbarten 
bzw. nicht erbrachten Grundleistung zu berechnen ist. Die in der HOAI benannten 
Prozentsätze beziehen sich allein auf die gesamte jeweilige Leistungsphase, vgl. §§ 34 Abs. 3, 
39 Abs. 3, 43 Abs. 1, 47 Abs. 1, 51 Abs. 1, 55 Abs. 1 HOAI. 
 
2. Hier setzen die nachstehenden Teilleistungstabellen an. Diese geben eine 
Orientierungshilfe für die Berechnung des Planerhonorars insbesondere in den Fällen  
 

– teilweiser Beauftragung von Grundleistungen einer Leistungsphase,  
– vorzeitiger Beendigung des Planervertrages während einer Leistungsphase, 
– teilweiser Erbringung von Grundleistungen einer Leistungsphase.  

 
3. Der Bundesgerichtshof  hat die Anwendung von Teilleistungstabellen grundsätzlich 
gebilligt und hierzu in seiner Entscheidung vom 16.12.2004 – VII ZR 174/03 ausgeführt: 
 

„Die Zulassungsfrage, wie das Architektenhonorar zu berechnen ist, wenn der 
Architekt im Zeitpunkt der Kündigung einzelne Grundleistungen einer Leistungsphase 
gar nicht oder einzelne Grundleistungen nur teilweise erbracht hat, ist in der HOAI 
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nicht geregelt. (…) Es ist nicht erforderlich, wenn auch nahe liegend, die Abrechnung 
in diesen Fällen nach der Steinfort-Tabelle (Hinweis des Verfassers: Die ehemalige 
Steinfort-Tabelle    wird nicht mehr fortgeführt) oder ähnlichen Berechnungswerken 
vorzunehmen (…). Die Steinfort-Tabelle oder ähnliche Berechnungsvorschläge 
beruhen in der Regel auf dem Durchschnitt der Erfahrungswerte von sachverständigen 
Praktikern, so dass sie sich als Orientierungshilfe auch für die Bewertung nicht 
erbrachter Leistungen eignen. Allerdings kann eine Abrechnung im Einzelfall auch auf 
hiervon abweichenden Berechnungsmaßstäben beruhen, wobei es dann maßgeblich 
auf die im Einzelfall geschuldeten, aber nicht erbrachten Leistungen ankommt.“ 

 
Hervorzuheben ist insoweit insbesondere, dass eine Bewertung stets einzelfallbezogen zu 
erfolgen hat. Die Intensität der einzelnen Grundleistungen variiert von Projekt zu Projekt. 
Daher verbietet sich eine schematische und starre prozentuale Bewertung der 
Einzelleistungen. Die in den nachfolgenden TSP - Tabellen vorgenommenen Bewertungen 
bilden einen auf Erfahrungswerten gründenden Orientierungsrahmen, der im Einzelfall auch 
über- oder unterschritten werden kann. 
 
 
Berlin, August 2015 
 
Dr. Rolf Theißen   
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, 
Lehrbeauftragter für Bau und Vergaberecht 
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Teilleistungstabellen zur HOAI 2013 

-  TSP-Tabellen  - 
 

Verfasser: Dr. Rolf Theißen 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, 
Lehrbeauftragter für Bau- und Vergaberecht  
an der Beuth-Hochschule für Technik, Berlin 
 

 
Tabelle I: Objektplanung Gebäude 

- Grundleistungen - 
 
 

LPH 1 Grundlagenermittlung 2 Prozent Bewertung: 

a)  Klären der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der 
Bedarfsplanung des Auftraggebers 0,6 – 0,9 

b)  Ortsbesichtigung 0,1 – 0,3 

c)  Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,6 – 0,8 

d)  Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 0,1 – 0,2 

e)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 2 Vorplanung 7 Prozent Bewertung: 

a)  Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den 
fachlich an der Planung Beteiligten 0,4 -  0,8 

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,1 – 0,3 

c)  Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten 
von Varianten nach gleichen Anforderungen, Zeichnungen im Maß-
stab nach Art und Größe des Objekts 2,8 – 3,6 

d)  Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben 
und Bedingungen (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funkti-
onale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, 
energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche) 0,8 – 1,4 

e)  Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration 
von deren Leistungen 0,2 – 0,1  

f)  Vorverhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 0,1 – 0,3 

g)  Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rah-
menbedingungen 0,5 – 1,5 

h)  Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des 
Planungs- und Bauablaufs 0,1 – 0,2 

i)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�
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LPH 3 Entwurfsplanung 15 Prozent Bewertung: 

a)  Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der 
wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen  

 (zum Beispiel städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, 
wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf der 
Grundlage der Vorplanung und als Grundlage für die weiteren Leis-
tungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmi-
gungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter.  

 Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Um-
fang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifi-
schen Anforderungen, zum Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:100, 
zum Beispiel bei Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20 10,0 – 13,0 

b)  Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten sowie Koordination und Integration 
von deren Leistungen 0,5 – 1,1 

c)  Objektbeschreibung 0,2 – 0,4 

d) Verhandlungen über die Genehmigungsfähigkeit 0,4 – 0,8 

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschät-
zung 0,8 – 1,8 

f) Fortschreiben des Terminplans 0,1 – 0,2 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 4 Genehmigungsplanung 3 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließ-
lich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, sowie notwendiger 
Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 2,0 – 3,0 

b)  Einreichen der Vorlagen 0,1 – 0,2 

c)  Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen 

 
0,1 – 0,6 

�

LPH 5 Ausführungsplanung 25 Prozent Bewertung: 

a)  Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung 
notwendigen Einzelangaben (zeichnerisch und textlich) auf der 
Grundlage der Entwurfs-und Genehmigungsplanung bis zur ausfüh-
rungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen 9,5 – 10,5 

b)  Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und 
Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 
unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, zum 
Beispiel bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, zum Beispiel bei In-
nenräumen im Maßstab 1:20 bis 1:1 9,3 – 10,3 

c)  Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten, sowie Koordination und Integration 
von deren Leistungen 1,1 – 1,7 

d)  Fortschreiben des Terminplans 0,3 – 0,5 

e)  Fortschreiben der Ausführungsplanung auf Grund der gewerkeorien-
tierten Bearbeitung während der Objektausführung 1,6 – 2,4 

f)  Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner ge-
planten Baukonstruktionen und baukonstruktiven Einbauten auf Über-
einstimmung mit der Ausführungsplanung 1,7 -3,3 
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LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 10 Prozent Bewertung: 

a)  Aufstellen eines Vergabeterminplans  0,2 -0,4 

b)  Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 
nach Leistungsbereichen, Ermitteln und Zusammenstellen von Men-
gen auf der Grundlage der Ausführungsplanung unter Verwendung 
der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 6,4 – 7,4 

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der an der Planung fachlich Beteiligten 0,6 -1,0 

d) Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leis-
tungsverzeichnisse 1,0 – 1,6 

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 0,3 – 0,5 

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 0,4 – 0,8 

�

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 4 Prozent Bewertung: 

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 0,1 – 0,4 

b) Einholen von Angeboten 0,1 – 0,2 

c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines 
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und 
Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der aus-
führenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 2,2 – 3,0 

d)  Führen von Bietergesprächen 0,1 – 0,3 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfah-
rens 0,2 – 0,4 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche  0,1 – 0,2 

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer be-
preisten Leistungsverzeichnissen oder der Kostenberechnung 0,2 – 0,4 

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,1 – 0,2 

�

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
und Dokumentation 32 Prozent Bewertung: 

a) Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit 
der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Ver-
trägen mit ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, 
den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik 18,0 – 20,0 

b)  Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und 
geringen Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem 
Standsicherheitsnachweis siehe a) 

c)  Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 1,6 – 2,0 

d)  Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Bal-
kendiagramm) 0,8 – 1,2 

e)  Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) 0,4 – 0,6 

f)  Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 1,0 – 1,6 

g)  Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausfüh-
renden Unternehmen 1,8 – 2,4 

�
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h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftrags-
summen einschließlich Nachträgen 0,4 – 0,6 

i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bau-
ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen 0,6 – 1,0 

j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 0,6 – 1,0 

k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung ande-
rer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Fest-
stellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber 1,8 – 2,8 

l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 
0,2 – 0,4 

m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 0,3 – 0,7 

n) Übergabe des Objekts 0,2 – 0,4 

o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 0,1 – 0,3 

p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten 
Mängel 0,2 – 1,2 

�

LPH 9 Objektbetreuung 2 Prozent Bewertung: 

a)  Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Ge-
währleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließ-
lich notwendiger Begehungen 0,8 – 1,7 

b)  Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unterneh-
men  0,4 – 0,8 

c)  Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,1 – 0,2 
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Teilleistungstabellen zur HOAI 2013 

-  TSP-Tabellen  - 
 

Verfasser: Dr. Rolf Theißen 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, 
Lehrbeauftragter für Bau- und Vergaberecht  
an der Beuth-Hochschule für Technik, Berlin 

 
 
 

Tabelle II:  Objektplanung Freianlagen 
- Grundleistungen - 

��

LPH 1 Grundlagenermittlung 3 Prozent Bewertung: 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers oder vorliegender Planungs- und Ge-
nehmigungsunterlagen 1,2 – 2,2 

b)  Ortsbesichtigung 0,1 – 0,3 

c)  Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,6 – 0,8 

d)  Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 0,1 – 0,2 

e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 2 Vorplanung 10 Prozent Bewertung: 

a) Analysieren der Grundlagen, Abstimmen der Leistungen mit den fach-
lich an der Planung Beteiligten 0,4 – 0,6 

b)  Abstimmen der Zielvorstellungen 0,2 – 0,4 

c)  Erfassen, Bewerten und Erläutern der Wechselwirkungen im Ökosys-
tem 1,8 – 2,4 

d) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchen und 
Bewerten von Varianten nach gleichen Anforderungen unter Berück-
sichtigung zum Beispiel 

/ der Topographie und der weiteren standörtlichen und ökologischen 
Rahmenbedingungen, 

/ der Umweltbelange einschließlich der natur- und artenschutzrechtli-
chen Anforderungen und der vegetationstechnischen Bedingungen, 

/ der gestalterischen und funktionalen Anforderungen, 

/ Klären der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgänge und Bedingun-
gen, 

/ Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 3,6 – 4,2 

e)  Darstellen des Vorentwurfs mit Erläuterungen und Angaben zum ter-
minlichen Ablauf 1,6 – 2,4 

f)  Kostenschätzung, zum Beispiel nach DIN 276, Vergleich mit den 
finanziellen Rahmenbedingungen 0,5 – 1,3 
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g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Vorplanungser-
gebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 3 Entwurfsplanung 16 Prozent Bewertung: 

a)  Erarbeiten der Entwurfsplanung auf Grundlage der Vorplanung unter 
Vertiefung zum Beispiel der gestalterischen, funktionalen, wirtschaft-
lichen, standörtlichen, ökologischen, natur- und artenschutzrechtlichen 
Anforderungen 

 Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 5,5 – 7,5 

b)  Abstimmen der Planung mit zu beteiligenden Stellen und Behörden 0,4 – 0,6 

c)  Darstellen des Entwurfs zum Beispiel im Maßstab 1:500 bis 1:100, mit 
erforderlichen Angaben insbesondere 

-  zur Bepflanzung, 
-  zu Materialien und Ausstattungen, 
-  zu Maßnahmen auf Grund rechtlicher Vorgaben, 
-  zum terminlichen Ablauf 5,5 – 6,5 

d) Objektbeschreibung mit Erläuterung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen nach Maßgabe der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 0,8 – 1,6 

e) Kostenberechnung, zum Beispiel nach DIN 276 einschließlich zugehö-
riger Mengenermittlung 0,8 – 1,8 

f) Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 0,1 – 0,3 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Entwurfspla-
nungsergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 4 Genehmigungsplanung 4 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschließ-
lich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen sowie notwendiger 
Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 3,0 – 4,0 

b)  Einreichen der Vorlagen 0,1 – 0,2 

c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und 
Berechnungen 

 
0,1 – 0,6 

�

LPH 5 Ausführungsplanung 25 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung bis zur ausführungsreifen Lösung als Grundla-
ge für die weiteren Leistungsphasen 6,8 – 8,6 

b) Erstellen von Plänen oder Beschreibungen, je nach Art des Bauvorha-
bens zum  Beispiel im Maßstab 1:200 bis 1:50 5,8 – 7,6 

c)  Abstimmen oder Koordinieren unter Integration der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 0,8 – 1,4 

d)  Darstellen der Freianlagen mit den für die Ausführung notwendigen 
Angaben, Detail- oder Konstruktionszeichnungen, insbesondere  

-  zu Oberflächenmaterial, -befestigungen und -relief, 
-  zu ober- und unterirdischen Einbauten und Ausstattungen, 
-  zur Vegetation mit Angaben zu Arten, Sorten und Qualitäten, 
-  zu landschaftspflegerischen, naturschutzfachlichen oder artenschutz-

rechtlichen Maßnahmen 6,0 – 7,8 

e)  Fortschreiben der Angaben zum terminlichen Ablauf 0,3 – 0,5 



 

3 

 

f)  Fortschreiben der Ausführungsplanung während der Objektausführung 1,6 – 2,4 

�

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 7 Prozent Bewertung: 

a) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen 2,3 – 3,1 

b)  Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Aus-
führungsplanung 1,3 – 2,3 

c) Abstimmen oder Koordinieren der Leistungsbeschreibungen mit den 
an der Planung fachlich Beteiligten 0,2 – 0,4 

d) Aufstellen eines Terminplans unter Berücksichtigung jahreszeitlicher, 
bauablaufbedingter und witterungsbedingter Erfordernisse 0,3 – 0,5 

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse 0,8 – 1,2 

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 0,3 – 0,5 

g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,2 – 0,4 

�

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 3 Prozent Bewertung: 

a) Einholen von Angeboten 0,1 – 0,2 

b) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preis-
spiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten 
der Angebote zusätzlicher und geänderter Leistungen der ausführen-
den Unternehmen und der Angemessenheit der Preise 1,6 – 2,2 

c) Führen von Bietergesprächen 0,1 – 0,2 

d) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfah-
rens 0,1 – 0,2 

e) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,1 – 0,2 

f) Kostenkontrolle durch Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit 
den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenbe-
rechnung 0,2 – 0,4 

g) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,1 – 0,2 

�

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 
Dokumentation 30 Prozent Bewertung: 

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit 
der Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden 
Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vor-
schriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik 15,5 – 17,5 

b) Überprüfen von Pflanzen- und Materiallieferungen 1,1 – 1,5 

c) Abstimmen mit den oder Koordinieren der an der Objektüberwachung 
fachlich Beteiligten 0,8 – 1,2 

d) Fortschreiben und Überwachen des Terminplans unter Berücksichti-
gung jahreszeitlicher, bauablaufbedingter und witterungsbedingter Er-
fordernisse Grundleistungen 0,3 – 0,5 

e) Dokumentation des Bauablaufes (zum Beispiel Bautagebuch), Fest-
stellen des Anwuchsergebnisses 0,4 – 0,6 

f) Mitwirken beim Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen 0,6 – 1,2 

g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der ausführen-
den Unternehmen 1,6 – 2,2 
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h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftrags-
summen einschließlich Nachträgen 0,4 – 0,6 

i) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung ande-
rer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Fest-
stellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber 1,6 – 2,6 

j) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,2 – 0,4 

k) Übergabe des Objekts 0,1 – 0,3 

l) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Män-
gel 0,2 – 1,0 

m) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 0,1 – 0,3 

n) Überwachen der Fertigstellungspflege bei vegetationstechnischen 
Maßnahmen 0,8 – 1,6 

o) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bau-
ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen 0,6 – 1,0 

p) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 0,6 – 1,0 

q) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen 
Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 0,3 – 0,9 

�

LPH 9 Objektbetreuung 2 Prozent Bewertung: 

a)  Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Ge-
währleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 
notwendiger Begehungen 0,8 – 1,7 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unterneh-
men 0,4 – 0,8 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,1 – 0,2 
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Tabelle  III: Objektplanung Ingenieurbauwerke 
- Grundleistungen - 

 

LPH 1 Grundlagenermittlung 2 Prozent Bewertung: 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers 0,6 – 0,9 

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten 
Leistungsbedarf 0,6 – 0,8 

c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 0,1 – 0,2 

d) bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung 
erfordern: Klären der Aufgabenstellung auch auf dem Gebiet der 
Tragwerksplanung siehe a) 

e)  Ortsbesichtigung 0,1 – 0,3 

f)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 2 Vorplanung 20 Prozent Bewertung: 

a)  Analysieren der Grundlagen 0,8 – 1,6 

b)  Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen Rand-
bedingungen sowie Planungen Dritter 0,2 – 0,4 

c)  Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf 
bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaft-
lichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 2,0 – 4,0 

d)  Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,1 – 0,2 

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung der 
alternativen Lösungsmöglichkeiten nach gleichen Anforderungen mit 
zeichnerischer Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Bei-
träge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 8,0 – 10,0 

f) Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammen-
hänge, Vorgänge und Bedingungen 0,4 – 1,0 

g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwir-
ken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteili-
gung 2,2 – 3,4 

h) Mitwirken beim Erläutern des Planungskonzepts gegenüber Dritten an 
bis zu zwei Terminen 0,2 – 0,6 
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i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,3 – 0,7 

j) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen 1,0 – 1,6 

k) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 3 Entwurfsplanung 25 Prozent Bewertung: 

a)  Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeich-
nerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, 
Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten sowie Integration und Koordination 
der Fachplanungen 16,0 – 18,0 

b)  Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 0,4 – 1,2 

c)  fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus ande-
ren Leistungsbildern 0,4 – 2,0 

d)  Ermitteln und Begründen der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken 
beim Aufstellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträ-
ge auf Finanzierung 0,4 – 0,8 

e)  Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Dritten 
an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs auf 
Grund von Bedenken und Anregungen 0,3 – 0,9 

f)  Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen 
an der Planung fachlich Beteiligten 2,0 – 3,2 

g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, 
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 1,0 – 1,8 

h)  Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der 
Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes während 
der Bauzeit 0,2 – 0,4 

i)  Bauzeiten- und Kostenplan 0,2 – 0,5 

j)  Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,2 – 0,5 

�

LPH 4 Genehmigungsplanung 5 Prozent Bewertung: 

a)  Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren ein-
schließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen 
des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 2,6 – 3,2 

b)  Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnis-
ses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter 0,1 – 0,3  

c)  Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschrei-
bungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter 0,2 – 0,4  

d)  Abstimmen mit Behörden 0,4 – 0,6 

e)  Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme 
an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen 0,4 – 1,0  

f)  Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 
Anregungen in bis zu zehn Kategorien 0,3 – 0,6 

�
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LPH 5 Ausführungsplanung 15 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 
Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifi-
schen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 5,8 – 6,3 

b)  Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung 
gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen 
Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen 
Maßstäben 5,8 – 6,3 

c)  Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur 
ausführungsreifen Lösung 0,8 – 1,2 

d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausfüh-
rung 1,6 – 2,2 

�

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 13 Prozent Bewertung: 

c+ Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 4,2 – 4,8 

d+ Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leis-
tungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonde-
ren Vertragsbedingungen 4,2 – 5,0 

e+ Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0,4 – 0,8 

f+ Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen 0,2 – 0,4 

g+ Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfas-
ser) bepreisten Leistungsverzeichnisse 1,2 – 1,8 

h+ Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) 
bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 

0,4 - 0,6 

i+ Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 
0,4 – 0,8 

�

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 4 Prozent Bewertung: 

a)  Einholen von Angeboten 0,1 – 0,2 

b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen des Preisspiegels 2,2 – 3,0 

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Betei-
ligten, die an der Vergabe mitwirken 0,1 – 0,4 

d) Führen von Bietergesprächen 0,1 – 0,3 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfah-
rens 0,2 – 0,4 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,1 – 0,2 

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer be-
preisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 0,2 – 0,4 

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,1 – 0,2 

�

LPH 8 Bauoberleitung 15 Prozent Bewertung: 

a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der 7,0 – 9,0 
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Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plä-
nen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mit-
wirken bei deren Freigabe 

b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Bal-
kendiagramm) 0,8 – 1,2  

c) Veranlassen und Mitwirken beim Inverzugsetzen der ausführenden 
Unternehmen 0,4 – 0,8 

d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme 1,0 – 1,4 

e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mit-
wirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung 
und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Män-
geln, Fertigung einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme 1,6 – 2,0 

f) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile 
und der Gesamtanlage 0,4 – 0,6 

g) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,5 – 0,8  

h) Übergabe des Objekts 0,5 – 0,7 

i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche 0,1 – 0,3 

j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, 
der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften 0,2 – 0,4 

�

LPH 9 Objektbetreuung 1 Prozent Bewertung: 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Ge-
währleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließ-
lich notwendiger Begehungen 0,4 – 0,7  

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unterneh-
men 0,2 – 0,4  

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,1 – 0,2  
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Tabelle IV: Objektplanung Verkehrsanlagen 
- Grundleistungen - 

 
LPH 1 Grundlagenermittlung 2 Prozent Bewertung: 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers 0,6 – 0,9 

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten 
Leistungsbedarf 0,6 – 0,8 

c) Formulieren von Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 0,1 – 0,2 

d) Ortsbesichtigung 0,1 – 0,3 

e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 2 Vorplanung 20 Prozent Bewertung: 

a)  Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten 0,1 – 0,2 

b)  Analysieren der Grundlagen 0,8 – 1,6 

c)  Abstimmen der Zielvorstellungen auf die öffentlich-rechtlichen 
Randbedingungen sowie Planungen Dritter 0,2 – 0,4 

d)  Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten mit ihren Einflüssen auf 
bauliche und konstruktive Gestaltung, Zweckmäßigkeit, Wirtschaft-
lichkeit unter Beachtung der Umweltverträglichkeit 2,0 – 3,8  

e) Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich Untersuchung von 
bis zu 3 Varianten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer 
Darstellung und Bewertung unter Einarbeitung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter  

 Überschlägige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage, 
Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kriti-
schen Stellen nach Tabellenwerten  

 Untersuchen der möglichen Schallschutzmaßnahmen, ausgenommen 
detaillierte schalltechnische Untersuchungen 8,2 – 10,8 

f)  Klären und Erläutern der wesentlichen fachspezifischen Zusammen-
hänge, Vorgänge und Bedingungen 0,4 – 0,8 

g) Vorabstimmen mit Behörden und anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit, gegebenenfalls Mitwir-
ken bei Verhandlungen über die Bezuschussung und Kostenbeteili-
gung 2,2 – 3,4 
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h) Mitwirken bei Erläutern des Planungskonzepts gegen über Dritten an 
bis zu 2 Terminen 0,2 – 0,6 

i) Überarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen 0,2 – 0,6 

j) Bereitstellen von Unterlagen als Auszüge aus der Voruntersuchung 
zur Verwendung für ein Raumordnungsverfahren 0,0 – 0,1 

k) Kostenschätzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingun-
gen 1,0 – 1,6 

l) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren 0,1 – 0,4 

�

LPH 3 Entwurfsplanung 25 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeich-
nerische Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungs-
grad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen  

 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination 
der Fachplanungen 16,0 – 18,0 

b) Erläuterungsbericht unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter 0,4 – 1,2 

c) Fachspezifische Berechnungen ausgenommen Berechnungen aus 
anderen Leistungsbildern 0,4 – 2,0 

d) Ermitteln der zuwendungsfähigen Kosten, Mitwirken beim Aufstellen 
des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Anträge auf Finanzie-
rung 0,4 – 0,8 

e) Mitwirken beim Erläutern des vorläufigen Entwurfs gegenüber Drit-
ten an bis zu drei Terminen, Überarbeiten des vorläufigen Entwurfs 
auf Grund von Bedenken und Anregungen 0,3 – 0,9 

f) Vorabstimmen der Genehmigungsfähigkeit mit Behörden und anderen 
an der Planung fachlich Beteiligten 0,6 – 1,6 

g) Kostenberechnung einschließlich zugehöriger Mengenermittlung, 
Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschätzung 1,0 – 1,8 

h) Überschlägige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken 0,1 – 0,5 

i) Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabel-
lenwerten; Festlegen der erforderlichen Schallschutzmaßnahmen an 
der Verkehrsanlage, gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse 
detaillierter schalltechnischer Untersuchungen und Feststellen der 
Notwendigkeit von Schallschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden 0,1 – 0,5 

j) Rechnerische Festlegung des Objekts 0,1 – 0,8 

k) Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte 0,1 – 0,4 

l) Nachweis der Lichtraumprofile 0,1 – 0,3 

m) Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Berücksichtigung der 
Verkehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebs während der 
Bauzeit 0,1 – 0,3 

n) Bauzeiten- und Kostenplan 0,2 – 0,6 

o) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,2 – 0,5 

�

LPH 4 Genehmigungsplanung 8 Prozent Bewertung: 

a)  Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen für die erforderlichen 
öffentlich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren ein-
schließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen 4,1 – 4,7 
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des Bauwerksverzeichnisses unter Verwendung der Beiträge anderer 
an der Planung fachlich Beteiligter 

b)  Erstellen des Grunderwerbsplans und des Grunderwerbsverzeichnis-
ses unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich 
Beteiligter 0,1 – 0,5 

c) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschrei-
bungen und Berechnungen unter Verwendung der Beiträge anderer an 
der Planung fachlich Beteiligter 0,4 – 1,9 

d) Abstimmen mit Behörden 0,4 – 1,1 

e) Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschließlich der Teilnahme 
an bis zu vier Erläuterungs-, Erörterungsterminen 0,2 – 1,2 

f) Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 
Anregungen in bis zu zehn Kategorien 0,3 – 1,1 

�

LPH 5 Ausführungsplanung 15 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 
Leistungsphasen 3 und 4 unter Berücksichtigung aller fachspezifi-
schen Anforderungen und Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter bis zur ausführungsreifen Lösung 5,8 -6,3 

b) Zeichnerische Darstellung, Erläuterungen und zur Objektplanung 
gehörige Berechnungen mit allen für die Ausführung notwendigen 
Einzelangaben einschließlich Detailzeichnungen in den erforderlichen 
Maßstäben 5,8 – 6.3 

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an 
der Planung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beiträge bis zur 
ausführungsreifen Lösung 0,8 – 1,2 

d) Vervollständigen der Ausführungsplanung während der Objektausfüh-
rung 1,4 – 2,2 

�

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 10 Prozent Bewertung: 

a) Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der 
Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter 3,2 – 3,8 

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leis-
tungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonde-
ren Vertragsbedingungen 3,4 – 4,6 

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0,3 – 0,7 

d) Festlegen der wesentlichen Ausführungsphasen 0,2 – 0,4 

e) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfas-
ser) bepreisten Leistungsverzeichnisse 1,0 – 1,6 

f) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) 
bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 0,4 – 0,6 

 
g) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,3 – 0,6 

�

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 4 Prozent Bewertung: 

a) Einholen von Angeboten 0,1 – 0,2 

b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel 2,2 – 3,0 

c) Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Betei- 0,1 -  0,4 
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ligten, die an der Vergabe mitwirken 

d)  Führen von Bietergesprächen 0,1 – 0,3 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfah-
rens 0,2 – 0,4 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen 0,2 – 0,4 

g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer be-
preisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 0,1 – 0,2 

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,1 – 0,2 

�

LPH 8 Bauoberleitung 15 Prozent Bewertung: 

a) Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung, Koordinierung der an der 
Objektüberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Prüfen von Plä-
nen auf Übereinstimmung mit dem auszuführenden Objekt und Mit-
wirken bei deren Freigabe 7,0 – 9,0 

b) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Bal-
kendiagramm) 0,8 – 1,2 

c) Veranlassen und Mitwirken daran, die ausführenden Unternehmen in 
Verzug zu setzen 0,4 – 0,8 

d) Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auf-
tragssumme 1,0 – 1,4 

e) Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mit-
wirkung der örtlichen Bauüberwachung und anderer an der Planung 
und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellen von Män-
geln, Fertigen einer Niederschrift über das Ergebnis der Abnahme 1,6 – 2,0 

f) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,5 – 0,8 

g) Überwachen der Prüfungen der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile 
und der Gesamtanlage 0,4 – 0,6 

h) Übergabe des Objekts 0,5 – 0,7 

i) Auflisten der Verjährungsfristen der Mängelansprüche 0,1 – 0,3 

j) Zusammenstellen und Übergeben der Dokumentation des Bauablaufs, 
der Bestandsunterlagen und der Wartungsvorschriften 0,2 – 0,4 

�

LPH 9 Objektbetreuung 1 Prozent Bewertung: 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Ge-
währleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließ-
lich notwendiger Begehungen 0,4 – 0,7 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche gegen über den ausführenden Unterneh-
men 0,2 – 0,4 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,1 – 0,2 
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Tabelle V: Fachplanung Tragwerk 
- Grundleistungen - 

 

LPH 1 Grundlagenermittlung 3 Prozent Bewertung: 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 1,8 – 2,6 

b) Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten 0,4 – 0,6 

c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 2 Vorplanung 10 Prozent Bewertung: 

a) Analysieren der Grundlagen 0,3 – 0,5 

b) Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Berücksichtigung der 
Belange der Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der Wirt-
schaftlichkeit 2,0 – 2,4 

c) Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschließlich 
Untersuchung der Lösungsmöglichkeiten des Tragwerks unter glei-
chen Objektbedingungen mit skizzenhafter Darstellung, Klärung und 
Angabe der für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegun-
gen für zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, 
Konstruktionsraster und Gründungsart 5,0 – 7,0 

d) Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behörden und anderen an der 
Planung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 0,3 – 0,5 

e) Mitwirken bei der Kostenschätzung und bei der Terminplanung 0,4 – 0,8 

f) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 3 Entwurfsplanung 15 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten der Tragwerkslösung, unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum konstruktiven Ent-
wurf mit zeichnerischer Darstellung 6,0 – 7,0 

b) Überschlägige statische Berechnung und Bemessung 2,8 – 3,8 

c) Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptab-
messungen des Tragwerks für zum Beispiel Gestaltung der tragenden 
Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- 
und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel 2,0 – 2,6 
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d) Überschlägiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, 
der Stahlmengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholz-
bau 1,0 – 1,4 

e) Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erläuterungsbericht 0,3 – 0,7 

f) Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden und anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten über die Genehmigungsfähigkeit 0,1 – 0,3 

g) Mitwirken bei der Kostenberechnung und bei der Terminplanung 0,2 – 0,8 

h) Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kosten-
schätzung 0,1 – 0,2 

i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – o,4 

�

LPH 4 Genehmigungsplanung 30 Prozent Bewertung: 

a) Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk 
unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anfor-
derungen 17,0 – 21,0 

b) Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzuständen siehe a) 

c) Anfertigen der Positionspläne für das Tragwerk oder Eintragen der 
statischen Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslas-
ten, der Art und Güte der Baustoffe und der Besonderheiten der Kon-
struktionen in die Entwurfszeichnungen des Objektplaners 6,0 – 9,0 

d) Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Geneh-
migung 0,8 – 1,2 

e) Abstimmen mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder Eigenkontrolle 1,0 – 1,2 

f) Vervollständigen und Berichtigen der Berechnungen und Pläne 0,8 – 1,0 

�

LPH 5 Ausführungsplanung 40 Prozent Bewertung: 

a) Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter 
Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen 6,0 – 10,0 

b) Anfertigen der Schalpläne in Ergänzung der fertiggestellten Ausfüh-
rungspläne des Objektplaners 10,0 – 14,0 

c) Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Ver-
legeanweisungen, zum Beispiel Bewehrungspläne, Stahlbau- oder 
Holzkonstruktionspläne mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen) 12,0 – 18,0 

d) Aufstellen von Stahl- oder Stücklisten als Ergänzung zur zeichneri-
schen Darstellung der Konstruktionen mit Stahlmengenermittlung  2,0 – 4,0 

e) Fortführen der Abstimmung mit Prüfämtern und Prüfingenieuren oder 
Eigenkontrolle 1,5 – 2,5 

�

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 2 Prozent Bewertung: 

a) Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen 
im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis 
der Ausführungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittlung des 
Objektplaners 0,7 – 1,3 

b) Überschlägiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile 
und statisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im 
Ingenieurholzbau 0,1 – 0,7 

c) Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibung als Ergänzung 
zu den Mengenermittlungen als Grundlage für das Leistungsver-
zeichnis des Tragwerks 0,4 – 0,8 
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Tabelle VI: Fachplanung Technische Ausrüstung 
- Grundleistungen - 

 

LPH 1 Grundlagenermittlung 2 Prozent Bewertung: 

a) Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Be-
darfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 0,8 – 1,4 

b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungs-
bedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung 0,5 – 0,7 

c) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 2 Vorplanung 9 Prozent Bewertung: 

a)  Analysieren der Grundlagen, Mitwirken beim Abstimmen der Leis-
tungen mit den Planungsbeteiligten 0,3 – 0,5 

b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vor-
dimensionieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Un-
tersuchen von alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nut-
zungsanforderungen einschließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, 
zeichnerische Darstellung zur Integration in die Objektplanung unter 
Berücksichtigung exemplarischer Details, Angaben zum Raumbedarf 3,8 – 4,2 

c) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede 
Anlage 1,8 – 2,0 

d) Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, 
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration 
der technischen Anlagen 0,7 – 1,3 

e) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und 
mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur 0,3 – 0,5 

f) Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung 0,5 – 1,5 

g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 3 Entwurfsplanung 17 Prozent Bewertung: 

a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer 
Lösung) unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen 
sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 
Fachplanungen, bis zum vollständigen Entwurf 4,0 – 6,2 

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile Grundleistungen 0,4 – 1,0 
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c) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, 
Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Pri-
märenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs 
für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung 
des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabe-
maßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen  

 Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der 
Anlagen 

 Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum 
Beispiel für Energiebilanzierungen 

 Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen 8,0 – 10,0 

d) Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte 
zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstim-
mung der für die Tragwerksplanung notwendigen Angaben über 
Durchführungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und 
Durchführungsplänen) 0,1 – 0,3 

e) Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stel-
len über die Genehmigungsfähigkeit 0,2 – 0,4 

f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung 0,8 – 1,8 

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kos-
tenschätzung 0,1 – 0,3 

h) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,1 – 0,4 

�

LPH 4 Genehmigungsplanung 2 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für 
öffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen ein-
schließlich der Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie 
Mitwirken bei Verhandlungen mit Behörden 1,2 – 1,4 

b) Vervollständigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschrei-
bungen und Berechnungen 0,6 – 0,8 

�

LPH 5 Ausführungsplanung 22 Prozent Bewertung: 

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der 
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der 
Lösung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten 
Fachplanungen bis zur ausführungsreifen Lösung 3,8 – 4,8 

b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der 
technischen Anlagen und Anlagenteile 

 Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektpla-
ner abgestimmten Ausgabemaßstab und Detaillierungsgrad einschließ-
lich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattpläne) 

 Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der 
Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten 

 Abstimmen der Ausführungszeichnungen mit dem Objektplaner und 
den übrigen Fachplanern 8,0 – 10,0 

c) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen 2,4 – 4,4 

d) Fortschreibung des Terminplans 0,2 – 0,4 

e) Fortschreiben der Ausführungsplanung auf den Stand der Ausschrei-
bungsergebnisse und der dann vorliegenden Ausführungsplanung des 
Objektplaners, Übergeben der fortgeschriebenen Ausführungsplanung 
an die ausführenden Unternehmen 1,2 – 2,2 
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f) Prüfen und Anerkennen der Montage- und Werkstattpläne der ausfüh-
renden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungspla-
nung 2,4 – 4,0 

�

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe 7 Prozent Bewertung: 

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage für das Aufstellen von Leis-
tungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beiträgen anderer an der Pla-
nung fachlich Beteiligter  1,9 – 3,5 

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsver-
zeichnissen nach Leistungsbereichen, einschließlich der Wartungsleis-
tungen auf Grundlage bestehender Regelwerke 2,1 – 3,1 

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbe-
schreibungen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten 0,1 – 0,3 

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse 0,4 – 1,4 

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leis-
tungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung 0,1 – 0,3 

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen 0,1 – 0,3 

�

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe 5 Prozent Bewertung: 

a)  Einholen von Angeboten 0,1 – 0,2 

b) Prüfen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach 
Einzelpositionen, Prüfen und Werten der Angebote für zusätzliche o-
der geänderte Leistungen der ausführenden Unternehmen und der An-
gemessenheit der Preise 2,5 – 4,1 

c) Führen von Bietergesprächen 0,2 – 0,4 

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer be-
preisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung 0,2 – 0,4 

e) Erstellen der Vergabevorschläge, Mitwirken bei der Dokumentation 
der Vergabeverfahren 0,6 – 0,9 

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragsertei-
lung 0,1 – 0,3 

�

LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und 
Dokumentation  35 Prozent 

 
Bewertung: 

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit 
der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Ver-
trägen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterla-
gen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschrif-
ten und den allgemein anerkannten Regeln der Technik 15,0 – 19,0 

b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,8 – 1,0 

c) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balken-
diagramm) 0,2 – 0,6 

d)  Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 1,0 – 1,8 

e)  Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher 
Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise 0,8 – 1,2 

f)  Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 1,2 – 1,8 
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g) Rechnungsprüfung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prü-
fen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer 
Leistungsnachweise 5,4 – 7,4 

h) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der 
ausführenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und 
dem Kostenanschlag 0,6 – 1,2 

i) Kostenfeststellung 0,4 – 0,8 

j) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprüfungen 0,2 – 0,4 

k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgeleg-
ten Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls,  Feststellen 
von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung 2,0 – 2,8 

l) Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,2 – 0,4 

m) Prüfung der übergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzähligkeit, 
Vollständigkeit und stichprobenartige Prüfung auf Übereinstimmung 
mit dem Stand der Ausführung 0,6 – 1,0 

n) Auflisten der Verjährungsfristen der Ansprüche auf Mängelbeseiti-
gung 0,1 – 0,3 

o) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Män-
gel 0,2 – 1,2 

p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der zeichneri-
schen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts 0,3 – 0,9 

�

LPH 9 Objektbetreuung 1 Prozent Bewertung: 

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Ge-
währleistungsansprüche festgestellten Mängel, längstens jedoch bis 
zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich 
notwendiger Begehungen 0,4 – 0,7 

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche gegen über den ausführenden Unterneh-
men 0,2 – 0,4 

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 
0,1 – 0,2 

 


